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Tagesordnungspunkt 9 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesba—
den Mitte am 6. Mai 2021
Prüfung der 70 Watt-Lehrplatzbeleuchtung hinsichtlich Insektenschutz
BeschlussNr. 0045

Sehr geehrterHerr Dr. Haas,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage auf Prüfung der Beleuchtung am Lehrplatz hinsichtlich Insektenschutz muss
ich Ihnen leider mitteilen, dass im geltenden Bundesnaturschutzgesetz (BNat5chG) noch
keine Regelungen zur Beschränkung der Beleuchtung getroffen wurden. Es existiert auch
kein anderes Bundesgesetz, das als unmittelbares Ziel eine Beschränkung von Lichtver-
schmutzung verfolgt. Allerdings bestehen mittelbar auch gegen Lichtverschmutzungwir-
kende Regelungen zur Beschränkung von Beleuchtung im Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Im Zuge des „AktionsprogrammsInsektenschutz“ des Bundeskabinetts fand das Thema
Lichtverschmutzung als ein Handlungsfeld Einzug in den Referentenentwun‘zur Novellierung
des Bundesnaturschutzgesetzes.Das Umweltministerium hat daher am 10.02.2021 den 3.
Gesetzesentwurf zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzesmitdem Schwerpunkt In-
sektenschutzveröffentlicht.

Die geplanten Änderungen des BNatSchG betreffen neue Regelungen und an den Verord-
nungsgeberadressierte Ermächtigungsgrundlagen, u.a. zur Verminderung von Lichtver-
schmutzung und zur Beschränkung des Betriebs sogenannter „Skybeamer“.

In 5 41a des Referentenentwurfs zum BNat3chG sind weitergehende Regelungen zur Ver—
meidung von Lichtverschmutzung durch Verbote und Genehmigungsnotwendigkeiten bei der
Errichtung oder Anderung von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich und in Schutzgebieten
vorgesehen.

Mir liegen aktuell keine Informationen vor, ob der Referehtenentwurf zum BNat$chG noch in
der aktuellen Legislaturperiode verabschiedetwerden wird, wie dies ursprünglich einmal vor—
gesehen war.
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Daher bestehen derzeit aus naturschutzrechtlicher Sicht im Innenbereich keine bzw. nur sehr
eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, auf Beleuchtungsanlagen ordnungsbehördlich ein-
wirken zu können.

Es bleibt daher abzuwarten, ob das Gesetzgebungsverfahrenszur Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzesnoch vor der Bundestagswahl abgeschlossenwerden wird.

Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen und zwischenzeitlich vorliegende Fachvorgaben
weisen aber deutlich darauf hin, dass die Berücksichtigung insektenfreundlicher Beleuch-
tungsarten und -intensitäten einen maßgeblichen Beitrag zum Insektenschutz leisten können.

Städte und Kommunen sollten daher, unabhängig von Handlungsfeldern ordnungsrechtlicher
Natur, ihre Möglichkeiten zur Berücksichtigung insektenfreundlicher Beleuchtungsanlagen
bei kommunalen Planungen wahrnehmen.

Um naturschutzfachliche Anforderungen an Beleuchtungsanlagen mit den sonstigen Be—

leuchtungsvorgaben innerhalb der Landeshauptstadt Wiesbadenebzustimmen, wird das
Umweltamteine ämterübergreifende Arbeitsgruppe einberufen. Uber die Ergebnisse kann
voraussichtlich im 4. Quartal 2021 berichtet werden.

Für weitere Fragen steht ihnen Frau Kremer im Umweltamtunter der Telefon-Nr. 0611/31—
4382 oder mobil unter 0170-9552412 gerne zur Verfügung.

Mit freu lichen Grü


